
13

Dornbirner

Bemeindeblart.
Erscheint jeden Sonntag. — Preis: ganzjährig fl. 1·50 (mit Postversendung fl. 2·10), halbjährig 75 kr.; einzelne Nummern 5 kr — Einschal¬

tungen kosten 5 kr. der Zeilenraum und sind bis spätestens Freitag mittags portofrei ins Gemeindeamt zu bringen.

22. Jahrg.Sonntag, 18. Jänner 1891.Nr. 3.
Die Gebüren für Gespräche im interurbanen Verkehre

werden vom hohen k k. Handelsministerium besonders festgesetzt.Kundmachungen.
Die gedachten Telefon=Anlagen haben für die betreffenden

Theilnehmer zur telefonischen Aufgabe und Abgabe ihrer Tele¬Kundmachung betreffend die Errichtung von staat
gramme und sonstigen Nachrichten, ferner zum telefonischenlichen Telefonnetzen in Felökirch und Dornbirn mit Sprechen mit öffentlichen Sprechstellen u. anderen Theilnehmern,

einer interurbauen Verbindung untereinander undsowie zum telefonischen Sprechen auf der interurbanen Linie
mit Bregenz zu dienen.Jedem Theilnehmer bleibt es freigestellt, seine Telefon¬Laut Erlasses des hoben k. k. Handelsministeriums vom

anlage zu einem oder dem andern Zwecke zu benützen, sowie22. December 1890, Zl. 56530, beabsichtigt die Staatsver¬
auch von seinen Wohnungsgenossen, Angestellten oder Bedienstetenwaltung, über die von der Vorarlberger Handels= und Ge¬
benützen zu lassenwer #ekammer eingebrachte Petition, im Falle einer ge Die Benützung der Telefonanlagen ist auf die Dauer dernügenden Betheiligung, die Errichtung von staatliche
Dienststunden der Telefon=Centralen eingeschfänkt.Telefonnitzen in Feidkirch und Dorndirn und zwar vorläufi Der Betrieb der Telefonanlage kann zug jeder Zeit beider¬mit einer interurbanen Verbindung untereinander und nach Bre¬

halbjährig ab 1. Jänner und 1. Juli gekündigt werden.genz, woselbst bis auf Weiteres nur eine öffentliche Sprechstelle seits
Die herzustellenden Telefonanlagen bilden eine Fortsetzungeingerichtet würde. Staats=Telegrafen=Netzes und sind Eigenthum des Staates.Durch obbezeichnete Telefonanlauen sollen nach der Telefon des

Verordnung vom 7. October 1887, R.=G=Bl. Nr. 116—1887 Für die von der Staatsverwaltung auf ihre Kosten aus¬
Vrwaltungsbureaux, Fabriks=Etablissement, Geschäftslocale allerzuführende Herstellung der Telefonanlagen leisten die Theil¬
Art dann Bahnhöfe, Hotels, Theater u. dgl., endlich einzelnenehmer für Strecken bis 500 Meter einen Beitrag von 50 fl.,
Wohnungen mit den k. k. Post= und Telegrafenämtern in Feld¬für weitere je 100 Meter von fl. 10. Wird zum Anschlusse
kirch und Dornbirn (Telefon=Centralen) und durch Vermittlun an die interurbane Telefonlinie die Herstellung einer Doppel¬
disr Centralen mit der interurbanen Linie Feldkeich=Bregenz, leitung nothwendig, so sind für die Zuspannung der Rückleitung
sowie mit der öffentlichen Sprechstelle in Bregenz telefonisch50 Percent der Baugebür zu entrichten.
verbunden und diese Anlagen den betreffenden Theilnehmern Die k. k. Post= und Telegrafen=Verwaltung wird dafür
gegen Entrichtung bestimmter Gebücen (Stations=, Vermittlungs sorgen, dass die Telefon=Anlagen und die dazu gehörigen Ein¬und Umschaltungsgebür) zur B nützung überlassen werden richtungen sich stets im betriebsfähigen Zustande befinden und

Die Stationsgebür beträgt per Abonnent nstation jährlick allfällig eintretende Betriebsstörungen innerhalb möglichst kurzer
30 fl. und die Umschattungsgedühr per Abonnentenstation jähr¬ Frist behoben werdenEtwaige Betriebsstörungen sind in der Telefon=Centralelich 20 fl.Für Abonnentenstationen in Bohnhöfen, Hotels, Theaterr sofort anzuzeigen.
u. dgl., deren Benützung den Reisenden, Gästen oder Theater¬ Während der Dauer einer Betriebsstörung wird die Ab¬
besuchein u. dgl. gestattet sein soll, sind die Stations= unt gabe der Telegramme nach den einschlägigen Telegrafen=Vor¬

Umschaltungsgebühren im doppelten Betrage zu entrichten. schriften bewirkt. Erfolut die Auflassung des Betriebes aus
Staats= oder anderweitigen öffentlichen Interessen vor AblaufGegen die gleicherhöhte Gebür kann auch Vereinen
von fünf Jahren nach Fertigstellung der Anlage, so wird demsonstigen Corporationen oder geschlossenen Gesells haften die
Theilnehmer ein Theil des entrichteten Baugebürenbeitrages nachBewilligung ertheilt werden, ihre Abonnentenstation zur Ver¬
Abzug der etma noch ausständigen Raten dieses Zuschusses nachfügung ihrer Mitglieder zu stellen.
einem fixen Procentsatze rückvergütet.Die Stations= und Umschaltungsgebür wird bei Telefon¬

Anmeldungen zum Beitritte als TheilnehmerAnlagen für Staatsbehörden und Aemter bis auf die Hälft
k. k. Handelsministerium behält sid an den in Rede stehenden Telefonanlagen wollen mittelst schrift¬ermäßiget. Das hohe

licher, an die k. k. Post= und Telegrafen=Direction in Innsbruckübrigens vor, die gleiche Ernäßigung auf fallweises Einschreiten
gerichteter und mit einer 50 kr. Stempelmarke versehener Ein¬auch für a dere öffentliche (Landes= oder Gemeinde=) Aemter
gaben, in welchen zu erklären ist, dass sich die betreffendenund für gemeinnützige Unternehmungen eintreten zu lassen.

Theilnehmer allen jenen Bestimmungen unterwerfen, welche inDie Telefon=Centralen sind immer öffentliche Spiechstellen,
Bezug auf das Rechtsverhältnis zwischen der k. k. Post= undkönnen daher von Jedermann unter den vorgeschriebenen Be¬
Telegrafen=Verwaltung und den Theilnehmern jeweilig in Gel¬dingungen benützt werden tung stehen, längstens bis 15. Februar l. Is. bei denDie Gebür für die Benützung öffentlicher Sprechstellen
k. k. Post= und Telegrafenämtern in Feldkirch und Dornbirn,zum t lefonischen Sprechen mit Abonnenten des betreffender welche diese Anmeidungen zu sammeln und nach Ablauf dieserLocal Telefonnetzs beträgt per Gesprach bis zur Dauer von
Frist anher vorzulegen haben, bewertstelliget werden.fünf Minuten (Sprechgebür) 20 Kreuzer.


